
122 

 
Nachruf 

 
 

Wir trauern um 
 

 Herrn Josef Hartsberger 
 

 - ehemaliger Kreisrat des Landkreises Altötting -  
 
 

Herr Hartsberger gehörte von 1990 bis 1996 dem Kreistag des Landkreises Altötting an.  
 
Der Verstorbene war in den Kreisgremien allseits geachtet und geschätzt und hat sich große 
Wertschätzung erworben. 
 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen Kindern und allen Angehörigen.  
 
Landrat, Kreistag und Landkreisverwaltung werden das Andenken des Verstorbenen stets in 
Ehren halten. 

 
 
Altötting, 01.07.2019     Für den Landkreis Altötting 

 

        Erwin Schneider 
        Landrat 
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I n h a l t 
 
 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a. Inn 
23. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 

 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 
 

Kreisausschusssitzung 
 

Kreistagssitzung 
 

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
 Stadtwerke Mühldorf a. Inn GmbH & Co. KG 

Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung für die Errichtung zweier Fischaufstiegs-
anlagen in der Isen am Wehr in Aufham (Fl.-km. 6,64) und am Düker in Lindloh (Fl.-km. 5,10) 

und zur Anpassung der Furt oberhalb des Dükers Lindloh zur Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit (Gewässerausbau gemäß §§ 67 Abs. 2 Satz 1 und 68 Abs. 2 Satz 1 des 

Wasserhaushaltsgesetzes – WHG) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. 31 – Az. 1403/1.2 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a. Inn 
23. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
 

 
I. 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern, Töging a. Inn, hat am 27. Juni  2019 die 23. Änderung der Verbandssatzung 
beschlossen. 
 
Diese Satzung wird gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG nachstehend amtlich bekannt 
gemacht: 

 
II. 
 

23. Satzung 
des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 

zur Änderung der Verbandssatzung 

vom 03. Juli 2019  
 
 

Aufgrund von Art. 18, 19 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern folgende Satzung: 
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§ 1 
Änderungen 

 
Die Verbandssatzung (VS) des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern vom 7. Mai 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 20. November 2017 
(veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Altötting Nr. 44 vom 20. Dezember 2018), wird 
wie folgt geändert: 
 

1. Die Anlage zu § 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 VS (Verzeichnis der Mitglieder und Umfang 
der dabei übertragenen Aufgaben) erhält die beigefügte Fassung. 
 

2. § 12 Abs. 2 Nr. 9 VS (Zuständigkeit der Verbandsversammlung für den Abschluss 
von Zweckvereinbarungen) entfällt. 
 
neu hinzu: 

3. § 19 Abs. 7 VS: „Der/die Verbandsvorsitzende ist befugt, Zweckvereinbarungen nach 
§ 6 der VS abzuschließen. Der Abschluss von Zweckvereinbarungen ist in der 
nächsten Verbandsversammlung bekannt zu geben. 
 

 
§ 2 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Töging a. Inn, den 03. Juli 2019 
Zweckverband kommunale  
Verkehrsüberwachung Südostbayern 
          
 

                        (Siegel) 
gez. 
Pamela Kruppa 
Verbandsvorsitzende 
 

III. 
 
Diese Änderungssatzung wurde vom Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 KommZG zuständigen Aufsichtsbehörde mit Bescheid vom 08. Juli 2019, 
Nr. 31 – 1403/1.2 gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
 
Altötting, 09. Juli 2019 
Landratsamt Altötting 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nr. 31 – Az. 941.3 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019  

I. 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern hat am 27. Juni 2019 die Nachtragshaushaltssatzung und den 
Nachtragshaushalt 2019 beschlossen. 

Diese Satzung wird gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG in Verbindung mit § 34 Satz 
1 der Verbandssatzung nachstehend amtlich bekannt gemacht: 

 

II. 
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art 63 ff. der Gemeindeordnung (GO), der Art. 40 bis 42 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und des § 30 der 
Verbandssatzung erlässt der Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
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§ 1 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
festgesetzt; 

1. Der Ergebnishaushalt verändert sich  
im Bereich der Erträge um 0 Euro gegenüber dem bisherigen Ansatz und bleibt somit bei 
5.471.005 Euro 
im Bereich der Aufwendungen um 118.770 Euro gegenüber dem bisherigen Ansatz und 
erhöht sich von bisher 5.350.620 Euro auf 5.469.390 Euro 
Somit verringert sich der Saldo (Jahresergebnis) um 118.770 Euro gegenüber dem 
bisherigen Ansatz und damit von bisher 120.385 Euro auf 1.615 Euro 
 

2. Der Finanzhaushalt verändert sich 

a) im Bereich der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 0 Euro 
gegenüber dem bisherigen Ansatz und bleibt somit bei 5.409.305 Euro 
im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 118.770 Euro 
gegenüber dem bisherigen Ansatz und erhöht sich somit von bisher 4.886.420 Euro 
auf 5.005.190 Euro 
Somit verringert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 118.770 Euro 
gegenüber dem bisherigen Ansatz und damit von bisher 522.885 Euro auf 404.115 
Euro 

 
b) Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 0 Euro gegenüber dem 

bisherigen Ansatz und bleibt somit bei 6.000 Euro 
Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 0 Euro gegenüber dem 
bisherigen Ansatz und bleibt somit bei 449.900 Euro. 
Somit verringert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit gegenüber dem bisherigen 
Ansatz nicht und bleibt bei -443.900 Euro. 
 

  
c) Im Bereich der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit um 0 Euro gegenüber dem 

bisherigen Ansatz und bleibt somit bei 0 Euro 
Im Bereich der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um 0 Euro gegenüber dem 
bisherigen Ansatz und bleibt somit bei 0 Euro. 
Somit verringert sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem bisherigen 
Ansatz nicht und bleibt bei 0 Euro. 
 

d) Durch die Änderungen verringert sich der Saldo des Finanzhaushalts um 
     118.770 Euro gegenüber dem bisherigen Ansatz und damit von bisher 78.985  
     Euro auf -39.785 Euro 
 
 

§ 2 

Der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
nicht geändert und bleibt daher bei 0 Euro. 

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert und bleibt daher 
bei 0 Euro. 

 

§ 4 

Weitere Umlagen werden nicht erhoben. 

 



129 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem 
Haushaltsplan wird nicht geändert.  

   

§ 6 

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
Töging a. Inn, den 27. Juni 2019 
Zweckverband kommunale  
Verkehrsüberwachung Südostbayern 

gez. 
Pamela Kruppa 
Verbandsvorsitzende 
 
 

III. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 
Altötting, 09. Juli 2019 
Landratsamt Altötting 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Abt. 4 

 
39. Sitzung des Kreisausschusses 
 
Am Montag, 22.07.2019, 16:00 Uhr findet im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes 
Altötting die 
 

39. Sitzung des Kreisausschusses 
 
des Landkreises Altötting statt. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil: 

 
 1   Zusammenschluss der Kreiskliniken Altötting - Burghausen und der Kreiskliniken des 

Landkreises Mühldorf a. Inn; Grundlagenbeschluss über die Gründung eines 
gemeinsamen Klinikunternehmens 

 

   
 2   Unternehmenssatzung des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

„Wohnbaugesellschaft Altötting“ 
 

   
 3   Wünsche und Anfragen  
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Landratsamt Altötting, 10.07.2019 
 
 
 
Erwin Schneider  
L a n d r a t  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Abt. 4 

 

24. Sitzung des Kreistages 
 
 
Am Donnerstag, 25.07.2019, 14:00 Uhr findet im großen Sitzungssaal des Landratsamtes 
Altötting die 
 

24. Sitzung des Kreistages 
 
des Landkreises Altötting statt. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil: 

 
 1   Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richter am Bayerischen 

Verwaltungsgericht München 
 

   
 2   Änderung der Besetzung des Jugendhilfeausschusses  
   
 3   Zusammenschluss der Kreiskliniken Altötting - Burghausen und der Kreiskliniken des 

Landkreises Mühldorf a. Inn; Grundlagenbeschluss über die Gründung eines 
gemeinsamen Klinikunternehmens 

 

   
 4   Unternehmenssatzung des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

„Wohnbaugesellschaft Altötting“ 
 

   
 5   Wünsche und Anfragen  
   
 
 
Landratsamt Altötting, 10.07.2019 
 
 
 
Erwin Schneider  
L a n d r a t  
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gz.: 21-641.5/4 
 
Landratsamt Altötting 
 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
 
Stadtwerke Mühldorf a. Inn GmbH & Co. KG 
Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung für die Errichtung zweier Fischaufstiegs-
anlagen in der Isen am Wehr in Aufham (Fl.-km. 6,64) und am Düker in Lindloh (Fl.-km. 
5,10) und zur Anpassung der Furt oberhalb des Dükers Lindloh zur Wiederherstellung 
der Durchgängigkeit (Gewässerausbau gemäß §§ 67 Abs. 2 Satz 1 und 68 Abs. 2 Satz 
1 des Wasserhaushaltsgesetzes – WHG) 
 

Bekanntmachung nach § 3 a UVPG (a.F.) 
 
Für die Errichtung von zwei Fischaufstiegsanlagen in der Isen am Wehr in Aufham (Fl.-km. 
6,64) und am Düker in Lindloh (Fl.-km. 5,10) und der in der Folge notwendigen Anhebung 
der Furt ca. 60 m oberhalb des Dükers in Lindloh, haben die Stadtwerke Mühldorf a. Inn 
GmbH & Co. KG, Weserstraße 4, 84453 Mühldorf a. Inn die Erteilung einer wasserrechtli-
chen Plangenehmigung beantragt, da es sich um einen Gewässerausbau im Sinne der §§ 67 
und 68 WHG handelt. Mit den geplanten Maßnahmen wird an den beiden Querbauwerken 
die Durchgängigkeit für wanderwillige aquatische Lebensformen wiederhergestellt.  
 
Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens erfolgte eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalles gemäß § 3 c Satz 1 Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung a.F. (UVPG 
a.F.) i.V.m. der Nr. 13.18.1 hierzu. 
 
Demnach ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Plange-   

nehmigungsverfahrens für das oben genannte Verfahren nicht erforderlich, da erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. 
 
Diese Feststellung  –in einem gesonderten Aktenvermerk festgehalten–  ist der Öffentlichkeit 
nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes zugänglich zu machen (vgl. § 3 a 
UVPG a.F.). Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfecht-
bar ist. 
 
Der Aktenvermerk sowie die zugrundeliegenden Unteralgen können während der Dienststun-
den im Landratsamt Altötting, Untere Wasserrechtsbehörde, Bahnhofstraße 13 (Sparkassen-
gebäude), 3. Stock, Zimmer-Nr. S.201, 84503 Altötting, eingesehen werden. 
 
Das Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird hiermit gemäß § 3 a UVPG a.F. 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Altötting, den 11.07.2019 
Landratsamt Altötting 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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